
§ 24c

Jahresbescheinigung �ber Kapitaler tr�ge
und Ver�ußerungsgewinne aus Finanzanlagen

idF des St�ndG 2003 v. 15. 12. 2003 (BGBl. I, 2645; BStBl. I, 710)

Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute, die nach § 45a
zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen berechtigt sind, sowie
Wertpapierhandelsunternehmen und Wertpapierhandelsbanken ha-
ben dem Gl�ubiger der Kapitalertr�ge oder dem Hinterleger der
Wertpapiere f�r alle bei ihnen gef�hrten Wertpapierdepots und Kon-
ten eine zusammenfassende Jahresbescheinigung nach amtlich vor-
geschriebenem Muster auszustellen, die die f�r die Besteuerung nach
den §§ 20 und 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 erforderlichen Angaben ent-
h�lt.

§ 52

Anwendungsvorschri f ten

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209), ge�ndert durch St�ndG
2003 v. 15. 12. 2003 (BGBl. I, 2645; BStBl. I, 710)

…

(39a) § 24c ist erstmals anzuwenden

a) auf Kapitalertr�ge im Sinne des § 20, die nach dem 31. Dezember 2003 zuflie-
ßen,

b) auf Ver�ußerungsgesch�fte im Sinne des § 23, bei denen die Ver�ußerung auf
einem nach dem 31. Dezember 2003 rechtswirksam abgeschlossenen obliga-
torischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht, und auf Terminge-
sch�fte, bei denen der Erwerb des Rechts auf einen Differenzausgleich, Geld-
betrag oder Vorteil nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.
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Allgemeine Erl�uterungen zu § 24c

1. Rechtsentwicklung und zeitlicher Anwendungsbereich

St�ndG 2003 v. 15. 12. 2003 (BGBl. I, 2645; BStBl. I, 710): Die neu ge-
schaffene Regelung des urspr�nglich als § 24b geplanten § 24c wurde un-
ver�ndert aus dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen v. 23. 9. 2003
(BTDrucks. 15/1562, 4) �bernommen.
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Zeitlicher Anwendungsbereich: Die neue Regelung gilt f�r alle nach dem
31. 12. 2003 zufließenden Kapitalertr�ge und abgeschlossenen Rechtsge-
sch�fte sowie f�r Termingesch�fte, bei denen der Erwerb des jeweiligen
Rechts nach dem 31. 12. 2003 erfolgt (§ 52 Abs. 39 a).

2. Grund und Bedeutung der neuen Regelung

a) Grund der neuen Regelung: Hilfestellung f�r den Steuerpflichti-
gen

Der Gesetzesbegr�ndung zufolge ist die zusammengefasste Jahresbescheini-
gung „ausschließlich als Hilfestellung f�r die Stpfl. bei der Ausf�llung der
Steuererkl�rungsformulare gedacht“ (BTDrucks. 15/1562, 33). Es soll ein
einheitlicher Standard geschaffen werden, damit die Stpfl. ihren Erkl�rungs-
pflichten „rasch und einfach“ nachkommen k�nnen.

Dieses Bekenntnis des Gesetzgebers ist auf den ersten Blick verwunderlich; denn als
die Vorschrift (als § 24b) noch mit dem StVergAbG eingef�hrt werden sollte, wurde
dies in erster Linie damit begr�ndet, dass man die „verfassungsrechtlich gebotene zu-
treffende steuerliche Erfassung privater Wertpapierver�ußerungen“ gew�hrleisten
wolle (s. BTDrucks. 15/119, 39). Allerdings scheiterte das Vorhaben, ebenso wie die
geplante Abschaffung des Bankgeheimnisses (§ 30a AO), im Vermittlungsausschuss.
Dass die Regelung nun doch noch mit im Wesentlichen gleichem Inhalt, aber modifi-
zierter Begr�ndung Gesetz geworden ist, mag Misstrauen hinsichtlich ihrer wahren
Zielsetzung hervorrufen (s. hierzu auch unten Anm. J 03-5). Gleichwohl ist § 24c als
Vereinfachungsvorschrift grds. begr�ßt worden (so etwa der Vertreter der Bundes-
steuerberaterkammer in der Anh�rung zum St�ndG 2003 – s. �ffentliche Anh�rung
des FinAussch. v. 13. 10. 2003, Protokoll Nr. 15/35, 5 f.; eher skeptisch: Joecks/
Randt, Steueramnestie 2004/2005, 39).

b) Bedeutung der neuen Regelung

Eine zusammengefasste Jahresbescheinigung m�ssen inl�nd. Kredit-
und Finanzdienstleistungsinstitute, Wertpapierhandelsunternehmen und
Wertpapierhandelsbanken ihren Kunden von 2004 an j�hrlich ausstellen.
Darin sollen alle Kapitalertr�ge gem. § 20 und alle Ver�ußerungsgewinne
gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2–4 (dh.: mit Ausnahme der Ver�ußerungsge-
winne aus der Ver�ußerung von Grundst�cken und Rechten) aufgef�hrt
werden. Die Einzelheiten sollen in einem amtlich vorgeschriebenen Muster
geregelt werden.

Urspr�nglich sollte die Jahresbescheinigung im Hinblick auf die Anrechnung der
KapErtrSt. und des Zinsabschlags neben die StBescheinigung nach § 45a Abs. 2
oder 3 treten; es war vorgesehen, die Regelung des § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 entspre-
chend zu erweitern (s. BTDrucks. 15/1562, 4 u. 33). Man bef�rchtete jedoch, dass
dies in bestimmten F�llen zu einer doppelten Ber�cksichtigung der KapErtrSt. auf
Dividenden h�tte f�hren k�nnen (s. BTDrucks. 15/1945, 10).

Keine zus�tzliche Ermittlungspflicht f�r Banken: Die Bescheinigung
muss alle Angaben enthalten, die die Kunden f�r die Erkl�rung der betref-
fenden Eink�nfte ben�tigen. Gemeint sind damit allerdings nur diejenigen
Daten, die den betroffenen Unternehmen und Instituten ohnehin vorliegen
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(so die Gesetzesbegr�ndung, s. BTDrucks. 15/1562, 39). Mit der neuen Re-
gelung wird keine zus�tzliche Ermittlungspflicht begr�ndet.

Keine Vorlagepflicht gegen�ber dem Finanzamt: Die FinBeh. k�nnen
eine Vorlage der Jahresbescheinigungen weder von dem Stpfl. noch von
den ausstellenden Unternehmen und Instituten verlangen. Zum einen fehlt
es hierzu an einer gesetzlichen Grundlage. Zum anderen w�rde ein entspre-
chendes Vorlageverlangen den Schutz des – nach wie vor geltenden – § 30a
Abs. 2 AO unterlaufen.

Zutreffend weist v. Wedelst�dt (DB 2004, 408) darauf hin, dass auch eine Vorlage-
pflicht keine Gew�hr f�r die vollst�ndige Erfassung der betreffenden Eink�nfte b�te;
denn der Stpfl. h�tte es in der Hand, durch eine entsprechende Auswahl selbst zu be-
stimmen, welche Daten dem FA zug�nglich gemacht werden. Zu der Problematik ei-
nes m�glichen Zusammenspiels von § 24c EStG und § 24c KWG s.u. Anm. J 03-5.

3. Verh�ltnis zu anderen Vorschriften

Kein Widerspruch zu § 30a Abs. 2 AO: Da die Jahresbescheinigung nicht
der „allgemeinen �berwachung“ iSd. § 30a Abs. 2 AO dient, f�hrt § 24c
auch nicht zu einer Durchbrechung des Bankgeheimnisses.

Keine �berschneidung mit § 24c KWG: Die neue Regelung �ber den au-
tomatisierten Abruf von Kontoinformationen in § 24c KWG betrifft ledig-
lich die Kontostammdaten aller legitimationsgepr�ften (§ 154 Abs. 2 Satz 1
AO) Konten und Depots (zu den Einzelheiten s. Mack in Streck, Berater-
Kommentar zu Steueramnestie, 2004, 147 ff.). Da die konkreten Kontost�n-
de bzw. Verm�gensbewegungen nicht zu den Stammdaten z�hlen, ergibt
sich insoweit keine �berschneidung mit § 24c EStG (s. aber auch Anm.
J 03-5).

4. Stellungnahme

Parafiskalische Aufgaben der Kreditwirtschaft: Das St�ndG 2003 steht
unter dem steuerpolitischen Leitbild „Modernisierung und Vereinfachung“
der Besteuerungspraxis. Jedenfalls im Hinblick auf den neu geschaffenen
§ 24c scheint dies eine Vereinfachung zu Lasten Dritter, n�mlich der Ban-
ken und anderer Finanzdienstleister zu sein, denen mit der Jahresbescheini-
gung eine weitere, die Besteuerung von Kapitaleink�nften begleitende oder
vorbereitende Aufgabe �bertragen wird.

In den Beratungen zu § 24c wurde seitens der Kreditwirtschaft mit Nachdruck auf
die (nicht nur technischen) Schwierigkeiten verwiesen, die die Erstellung der Jahres-
bescheinigungen – bei 400 Mio. Konten und Depots – mit sich bringt. Es gebe eine
Vielzahl offener Fragen zu der stl. Erfassung von Kapitaleink�nften, die auch inner-
halb der FinVerw. nicht gekl�rt seien. Die Versuche, diese Fragen in Verwaltungs-
schreiben zu beantworten, seien oft �ber das Entwurfsstadium nicht hinausgekom-
men. Es sei daher nicht nachvollziehbar, wie man von einem Privaten verlangen
k�nne zu pr�fen, welche Sachverhalte im Bereich der Erfassung von Kapitaleink�nf-
ten und Spekulationsgewinnen tats�chlich zu stpfl. Eink�nften f�hrten (so der Ver-
treter des Zentralen Kreditausschusses in der Anh�rung zum St�ndG 2003 – s. �f-
fentliche Anh�rung des FinAussch. v. 13. 10. 2003, Protokoll Nr. 15/35, 6 ff.).
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Jahresbescheinigung und Bankgeheimnis: Auch kann man sich nur
m�hsam des Eindrucks erwehren, dass mit der Jahresbescheinigung letztlich
wohl doch ein Kontrollinstrument geschaffen werden soll, das – zumindest
mittelfristig – wie urspr�nglich geplant vor allem der „zutreffenden steuer-
lichen Erfassung“ privater Kapitaleink�nfte und Ver�ußerungsgewinne iSd.
§ 23 dienen soll.

Zu denken ist hier vor allem an ein m�gliches Zusammenspiel von § 24c EStG und
§ 24c KWG: Vom 1. 4. 2005 an k�nnen die nach dem KWG gespeicherten Konto-
stammdaten gem. den neu gefassten §§ 93 Abs. 7 u. 8, 93b AO �ber die Bundesan-
stalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht auch von den F� abgerufen werden (s. hierzu
wiederum Mack in Streck, Berater-Kommentar zu Steueramnestie, 2004, 149 ff.).
Wenn die F� aber wissen, dass bestimmte Konten und Depots existieren, dann ste-
hen ihnen – eine entsprechende Erm�chtigung vorausgesetzt – �ber § 24c EStG die
fehlenden Angaben �ber Verm�gensbewegungen und Kontenst�nde zur Verf�gung.

Das ist zwar an sich nichts Schlechtes, w�rde es doch dazu dienen, die
Gleichm�ßigkeit der Besteuerung zu gew�hrleisten und die Sonderstellung
der Eink�nfte aus Kapitalverm�gen zu beseitigen (s. hierzu auch Tipke in
Tipke/Kruse, § 30 a AO Rn. 6 ff., 37 ff.). Der Gesetzgeber sollte sich hierbei
aber nicht dem Vorwurf aussetzen, mit verdeckten Karten zu spielen.
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